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Ersdieint wöchentlich dreimal 
i1, -

Dienstag, Donnerstag, Samstag 

Bericht über die 

A n z e i g e n p r e i s e :  Die lspalt. mm-Zeile Anzeigen Reklame 
Inland . . 8 Rp. 21 Rp. 
Angrenz. Rheintal (Sargans bis Sennwald) 10 Rp. 23 Rp. 
Uebrige Schweiz 11 Rp. 25 Rp. 
Ausland 13 Rp. 29 Rp. 

Anzeigenannahme fUr das Inland: 
Verwaltung des Blattes in Vaduz, Telefon 2 21 43 
Für das Rheintal, Schweiz und übrige Ausland: 

Schweizer Annoncen A.-G. 
St. Gallen, Tel. 22 26 26; und übrige Zweiggeschäfte 

vom 5. April 1960 
Ratifizierung des Protokolls Uber die Anwendung des Uebereinkommens zur Errichtung der Europäischen Freihandelsassociation für das Fürstentum Liechtenstein 

Million Franken für den Eigenheim - Wohnbaufond. 
— Eine weitere 

Arn vergangenen Dienstagvormittag versam
melte sich der Land tag zu einer öffentllidhen 
Sitzung. 

Nach einer Vorbesprechung im Konferenz
zimmer eröffnete Landtagspräsident Dr. Martin 
Risch um 10.00 Uhr die öffentliche Sitzung und 
begrüßte als .Reglerungsvertreter Reglerungs
chef Alexander Frick. Der Abgeordnete Hans 
Gaßner, Triesentoerg, War durch den Ersatzab
geordneten Franz Josef Schürte, Triesen, ver
treten. Der erste 'Punkt der Tagesordnung hieß: 
Ratifizierung des Protokolls zur Anwendung 
der Europäischen Freihandelsassoziation. Land
tagspräsident Dr. Martin Risch wies auf den 
umfassenden (Bericht der 'Fürstlichen Regierung 
(hin, der allen Abgeordneten zuging und verlas 
hierauf dag Protokoll über die Anwendung des 
Uebereinkommens zur 'Errichtung der  'Europäi
schen Frei'han'dölsassofcfiation auf das Fürsten
tum Liechtenstein, das. 'folgenden Wortlaut hat: 

Die Signatarstaateh des Uebereinkommens zur 
Errichtung d'dr Europäischen'1 Freihandels-Asso-
ziation und das Fürstentum Liechtenstein, 
5m Hinblick darauf, daß d'as Fürstentum Liech
tenstein auf Grund des Vertrage's vom 29. März 
1923 mit der Schweiz eine Zollunion bildet, und 
daß gemäß diesem Vertrag nicht alle (Bestim
mungen des Uebereinkommens ohne weitere 'Be
vollmächtigung au'f Liechtenstein angewandt 
werden können, un'd 
Im Hinblick d a r a u f ,  daß das Fürstentum Liech
tenstein dem Wunsch Ausdrudk gegeben hat, 
daß alle Bestimmungen des Uebereinkommens 
auf Liechtenstelin 'angewandt werden, und zu 
diesem Zwecke vorschlägt, der Schweiz, soweit 
dies notwendig (ist, besondere Vollmachten zu 
erteilen, 
Haben folgendes vereinbart: 
1. Dais Uebereinkommen findet >a'uf das Fürsten

tum Liechtenstein Anwendung, solange die
ses m'it der (Schweiz eine Zollunion bildet und 

' die Schweiz Mitglied der Assoziation ist. 
2. Für die Zwecke dieses Uebereinkommens 

wird das Fürstentum Liechtenstein durch die 
'Schweiz vertreten. 

3. Dieses Protokoll bedarf der Ratifikation 
durch die iSignatarstaaten. Dlie Ratifik'ations-
urkunden werden bei der Regierung Schwe
dens hinterlegt, die allen andern Signatar-
sta'aten eine entsprechende Notifikation über-
imliltelt. 

4. Dieses Protokoll tritt in  Kraft, sobald .alle 
Signatarsta'aten i'hre Ratifikationsurkunde 
(hinterlegt haben. 

Zu Urkund dessen Ihaben die Unterze'idhneten, 
die hiezu gebührend bevollmächtigt sind, ,das 
vorliegende Protokoll unterzelcihnet. 
Geschehen zu Stockholm am 4. Januar 1960, in 
englischer und 'französischer Sprache wobei je
der Wortlaut in gleicher 'Welise maßgebend ist, 
in einer einzigen Ausfertigung, die bei der Re
gierung Schwedens hinterlegt "wird-, die allen 
anderen Signatarstaiaten und allen beitreten
den Staaten eine beglaubigte Abschrift über
mittelt. 

Für die Republik Oesterreich:-
Bruno Krelisky Dr. Fritz Bock 

Für das Königreich Dänemark: J. O. Krag 
Für das Fürstentum Liechtenstein: 

Alexander Frick 
Für das Königreich Norwegen: Arne Skaug 

'Für die Portugiesische Republik: 
Jose Gonca'lo d a  .Gunha Sottomayor 

Correai de  Oliveira 
Für das 'Königreich Schweden:- Gunnar Lange 

' 'Für dlie Schweizerische .Eidgenossenschaft: 
Max Petitpierre; 

Für das Vereinigte Königreich von 
Großbritannien und 'Nordirland: 

D. Heathcoat Amory R. Maudl'ing 
Landtagspräsident Dr. Martin Risch eröffnete 

anschließend 'die 'Debatte, worauf der AbgeortM 
nete Dr. Ernst Büchel das Wort zu folgender 
Stellungnahme ergriff: 

Isich nun wenden soll. Dlie 'fürstliche Regierung 
ftiat sich für e'ine 'Beteiligung an  der 'EFTA ent
schieden, 'Dies ist meiner Ansicht nach voll
kommen richtig. (Mehrere -Gründe sprechen da
für, daß sich Liechtenstein nicht der 'EWG, 'son
dern Wer EFTA (zuwendet. Der (Hauptgrund ist 
ein politischer. Da die in der EWG vereinigten 

.. „ i /Länder nicht nur eine wirtschaftliche Integra-
unac'hst möchte ich etwas Grundsätizliehet!-^0SOn(dern auch eine politische anstreben, 

sagen. Liechtenstein steht heute vor einer ai]jer ßie politische Selbständigkeit unseres 
Fürstentums Wahren wollen, kann sich Liedh-en Situation. -Ich. will di'e neue Situation (ku 

schildern: (Belgien, Bundesrepublik Deutschland,! 
Frankreich, Holland, Italien und Luxemburg-
haben sich .'in der sogenannten 'Europäischem 
Wirtschaftsgemelinschäft (EWG) vereinigt. Die-! 

litisohe Integration an. Die EWG wird denj 
niichtbete'iligten Ländern Nachteile bringen. Uni! 
diese Nachteile einigermaßen auszugleichen, 
haben die Regierungen Dänem'ark's, Großbritan
niens, Norwegens, Oesterreichs, Portugal«^ 
Schleidens und der Schweiz 'vereinbart, eine ih
re Länder umfassende Freihandelszone zu er
richten, (die sogenannte (Europe'an Free Trade 
Association (EFTA) zu gründen. Dlie Regierun
gen dieser Länder treten für einen freien Han
del in g'anz Europa ein, wollen aber die politi
sche Selbständigkeit ihrer einzelnen Länder 'be
wahren. Vor diesen Tatsachen steht nun Liech
tenstein. Da wir mitten (in Europa leben, tdarf 
uns nicht gleichgültig sein, was in Europa ge
schieht. Da wlir den allergrößten Teil unserer 
Produkte nach den genannten europäischen 
Ländern einschließlich die Sdh'weiz exportieren, 
da Wir uns beute nicht mehr aluf die Bebauung 
der Schölle beschränken können, müssen wir' 
uns a n  der  •wirtschaftlichen Integration (irgend
wie beteiligen. Die fürstliche Regierung -sab 
sidh vor die Frage gestellt, wohin 'Liechtenstein 

itenste'in 'an der EWG nicht beteiligen. Für eine 
(Beteiligung Liechtensteins an der EFTA spricht 
jauch der Umstand, Id'aß unser Zollvertragspart-
•her sich an der Europäischen Frelhandelsverei-

se Länder streben eine wlrtsdhaffliehe und po-| jhigung beteiligt. Ich spredhe also grundsätzlich 
••für eline Beteiligung Liechtensteins an der Eu
ropäischen Freihandelsvereinigung. 

Ich komme nun auf die Frage zu sprechen, 
l e  .Liechtenstein $ic:h ;an. der E'FTA beteiligt.' 
leähtensteüh tritt deüi EEPTAJUebereihkommen 

nicht als Mitglied bei. Auf Grund des Protokolls 
vom 4. Januar 1960 findet 'alber das EFTA-Ue-
bereinkommen auf das  Fürsten't'um Liechten
stein Anwendung. Wie (die Regierung uns un
terrichtet, ha t  sie zunädh'st an einen Beitritt 
Liechtensteins gedacht und bat sie den Signa-
tarsta'aten de's 'EFTA - Uebereinkommens den 
Wunsdh, dem Uebereinkömmen als Mitglied 
'beizutreten, mitgeteilt. 

'Leider ist 'unserm Land der Beitritt verwehrt 
worden, Liechtenstein tritt also dem Überein
kommen nicht «als Mitglied hei, das Ueberein
kommen findet 'aber auf Liechtenstein Anwen
dung auf Grund des Protokolls, das uns zur Ge
nehmigung vorliegt.» 

Nachdem sich kein weiterer Redner mehr zum 
Wort meldete und Regierungschef Alexander 

Ein Erinnerungsbild 

Kaum drei Monate nach der Unterzeichnung des Uebereinkommens zur Errichtung der Euro-
päisdien Freihandelsassociation hat nun der Landtag den Beitritt Liechtensteins genehmigt 

"und das Abkommen ratifiziert. 
Obiges Bild zeigt v. 1. n. r. Bundespräsident Dr. Max Petitpierre, Sten Lindh vom schwedischen 
Außenministerium, Regierungschef Alexander Fridc und Seine Durchlaucht Prinz Heinrich, Ge
schäftsträger in Bern, anläßlich der Unterzeichnung der Protokolle am 31. Dezember 1959. So
wohl dieser Tag als auch der 5;April 1960 sind Daten von. besonderer Tragweite für unser 
Land und unser Volk. 

Frick au'f den e'instlmmligen Regierüngsbe'sohluß 
hinwies, der Landtag wolle dem Protokoll über 
die Anwendung des Uebereinkammens zur Er
richtung de r  Europäischen Frelbandelsassozia-
tion auf das Fürstentum Liechtenstein vom 4. 
Januar 1960 seine Zustimmung erteilen, spra
chen sich die Abgeordneten einstimmig für die 
Ratifikation aus. 

In (Behandlung de's zweiten Punktes der Ta
gesordnung genehmigte der  Landtag den Bei
tritt des Fürstentums Liechtenstein zum Ab
kommen voqi 26. Juni 1936 zur Unterdrückung 
des unerlaubten Verkehrs mit Betäubungsmit
teln bezw. die Ratifikation des Protokolls vom 
19. November 1948 über d'ie linternationale Kon
trolle gewisser Stoffe, die vom internationalen 
Abkommen vom 12. Juli 1931 zur Beschränkung 
der Herstellung und zur 'Regelung der Vertei
lung der Betäubungsmittel, ergänzt durch das 
am 11. Dezember 1946 iin Lake Success unter
zeichnete 'Protokoll, nicht erfaßt werden, und 
de's Protokolls zur Beschränkung unld Regelung 
'des Mohnanbaues, der Erzeugung unld Verwen
dung von Opium sowie des internationalen 
Großhandels damit vom 23. Juni 1953. 

Der Landtag genehmigte den Beitritt zu die
sem internationalen Abkommen einstimmig, 
nachdem der  Abgeordnete Meinrad Ospelt ei
nen entspredhenlden Antrag gestellt (hatte und 
ausführte, daß ein Beitritt deshalb Wichtig sei, 
weil man dadurch einer 'internationalen Kon
trolle angeschlossen werde, die 'alle Zweifel be
seitige, -wonach etwa in  unserem Lande d'ie ent
sprechenden (Maßnahmen Weniger stren'g ge-
handh'abt würden, 'als Iin den 'umliegenden Staa
ten. 

Unter Punkt 3 der Tagesordnung nahm der 
L a n d t a g  zu einem Bericht und einem 'Antrag 
der Fürstlichen Regierung betr. die Errichtung 
eines ständigen Rechtsdlenstes Stellung. Land
tagspräsident Dr. Martin Risch verwies auf den 
Bericht der  Fürstlidhen Regierung in dieser 'Fra
ge. Landtags - Vicepräsident Dr. Alois Vogt 
nahm zu Bericht und Antrag der Regierung po
sitiv Stellung, verwies aber darauf, daß diese 
Stelle eine volle Arbeitskraft erfordere und 
daß er 'der Auffassung sei, man sollte daher das 
Jugendamt neu besetzen. N U T  dadurch sei es 
mögli'dh, 'die wichtigsten 'Aufgaben des Redhts-
d'ienstes einerseits und die n'idht wertiger wich
tigen Aufgaben, die im Sinne des Jugendschutz
gesetzes zu lösen seien, zu erfüllen; Heute seien 
diese zwei Aufgaben einer Person übrtragen, 
wodurch seines Erachten« schon von Anfang 
an eine Ueberbeanspruchung eintrete. Regie
rungschef Frick erklärte hiezu, daß von einer 
Ueberbeanspruchung im gegenwärtigen Zeit
punkt noch nlidbt gesprochen werden könne. Im
merhin sei es möglich, daß idie'se Aufgaben 'im 
Laufe der Zeit anwachsen werden und zu ei
nem späteren Zeitpunkt dieser Fall eintreten 
könnte. Vorläufig sei jedoch den Erfordernis
sen imit der vorgesdhlagenen Lösung gedient. 

Der Abgeordnete Meinrad Ospelt hieß den 
Antrag der  Fürstlichen Regierung gut und er
klärte, daß die Schaffung dieses Rechtsdienstes 
nicht mehr aufgeschoben- werden sollte. Die 
Entlastung der Regie run'gsmi tglieder, 'die durch 
eline soldhe Einrichtung eintrete, sei dringendi 
notwendig. Gleichzeitig richtete e r  'an den 'Re- ' 
glerungschef die Anfrage, wie es mit der Reor
ganisation der Landesverwaltung bestellt ®e(i, 
die von der Regierung schon längere ZeSt Sns 
Auge gelfaßt wurde. — Regierungschef Frick 
beantwortete diese Anfrage dahingehend, daß 
d'ie diesbezüglidhen Expertenberichte dem
nächst abgeschlossen und die Regierung dem 
Landtag in (Kürze Bericht erstatteil könne. 


